
Entwurf der Neufassung der Verordnung über den Landesbeirat für Natur- und 
Umweltschutz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der LNV dankt für die Zusendung des o. g. Entwurfs und die damit verbundene Möglich-
keit zur Stellungnahme. 
Diese LNV-Stellungnahme erfolgt zugleich auch im Namen der nach §67 NatSchG aner-
kannten Naturschutzvereine AG Die NaturFreunde, Landesfischereiverband, Landes-
jagdverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Schwäbischer Albverein und 
Schwarzwaldverein. 
Der LNV stimmt der geplanten Neufassung, die den Vorgaben von § 64 NatSchG 
folgt, zu.  
 

Mit Bezug auf die neu aufgenommen Regelung über die Verschwiegenheitspflicht (§ 8 
der VO) halten wir allerdings einen klärenden Hinweis für erforderlich, dass hier die Ver-
schwiegenheit gegenüber der Öffentlichkeit, nicht jedoch in den verbandsinternen Vor-
ständen gemeint ist. 

Künftig werden die Naturschutzbeiräte in den unteren und höheren Naturschutzbehörden 
nicht mehr über eine Verordnung des Ministeriums geregelt; der LNV wünscht deshalb 
eine klare Empfehlung des MLR. Wir setzen dabei voraus, dass der beim Regierungs-
präsidium Freiburg angesiedelte Gesprächskreis Naturschutz, der seinerzeit anstelle des 
damals noch vorgesehenen Naturschutzbeirats eingerichtet wurde, selbstverständlich 
fortgeführt wird. Dieser Gesprächskreis hat sich aus Sicht des LNV außerordentlich be-
währt. Wir schlagen dem MLR deshalb vor, ein solches Gesprächsforum den anderen 
Regierungspräsidien zur Nachahmung zu empfehlen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Christine Lorenz-Gräser 
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